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RS OGH 1979/6/12 4Ob535/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1979

Norm

ABGB §1118 C

MG §19 Abs2 Z3 E

Rechtssatz

Eine Rufschädigung könnte zwar auch durch den Betrieb eines Sex Shops verursacht werden, doch reicht hiezu das

bloße Vorhandensein eines nach außen hin nicht au8älligen nur mit der Aufschrift "Sex - Shop" versehenen

Geschäftes, in dessen Auslagen nichts Anstößiges ausgestellt wird, nicht aus.
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